Hansestadt LUBECK =

» Nr. VO/2021/10678-01
offentlich

Liibeck, 27.01.2022
Vorlage

-offentlich-

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Viktoria Schreiber (E-Mail: Viktoria.Schreiber@luebeck.de Telefon: 122-6155)

Austauschvorlage zu VO/2021/10678: 4. Regionaler Nahverkehrs-
plan (4. RNVP) - Teilfortschreibung zur "Barrierefreiheit"

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit

27.01.2022 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung

07.02.2022 Bauausschuss (:)ffentlich zur Kenntnisnahme

08.02.2022 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

15.02.2022 Ausschuss fiur Umwelt, Sicherheit und Offentlich zur Kenntnisnahme
Ordnung

Beschlussvorschlag:

Der Blrgermeister wird ermachtigt, den als Anlage beigeflgten Umsetzungs- und Malinah-
menplan zum Erreichen der Barrierefreiheit im offentlichen Personennahverkehr (OPNV) in

der Fassung vom 11.10.2021 als 1. Teilfortschreibung des 4. RNVP (2019-2023) umzuset-
zen.

Verfahren:
Bereiche/Projektgruppen Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmend
1.203 Beteiligungscontrolling Zustimmend
1.300 Recht Keine rechtlichen Bedenken
2.020 Fachbereichscontrolling Zustimmend
5.660 Stadtgrin und Verkehr Zustimmend
Stadtverkehr Libeck GmbH Zustimmend
Seniorenbeirat Zustimmend
Behindertenbeirat Zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:

Auf eine Beteiligung wurde verzichtet, da
eine Beteiligung bereits im Rahmen des
Verfahrens zur Aufstellung des 4. RNVP
erfolgt ist.

Seite: 1/3



Die Malinahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch:

§ 8 Abs. 3 des Personenbeférderungsge-
setzes (PBefG)

Finanzielle Auswirkungen: X | Ja

Fur die Umsetzung der Barrierefreiheit sind
zusatzliche finanzielle Mittel erforderlich.
Die konkrete Planung der Malinahmen und
deren Finanzierung erfolgt jahrlich und wird
fortgeschrieben.

Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein
X | Ja — Begrindung:

Durch die Erleichterung der Nutzung des
offentlichen Personennahverkehrs fir in
ihrer Mobilitdt eingeschrankte Personen
kann moglicherweise eine Reduzierung der
Nutzung des motorisierten Verkehrs erreicht
werden.

Begriindung der Nichtéffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Gemal den Vorgaben des Personenbeférderungsgesetzes (PBefG) in Verbindung mit den
Regelungen des Gesetzes uber den 6ffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein
(OPNVG) ist fiir die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevélkerung mit Ver-
kehrsleistungen im ,Offentlichen Personennahverkehr* (OPNV) die Hansestadt Libeck in
ihrer Funktion als Aufgabentrager (AT) zustandig.

Der AT definiert dazu die Anforderungen an Umfang und Qualitat des Verkehrsangebotes in
der Regel in einem Nahverkehrsplan (NVP).

Die Burgerschaft der Hansestadt Libeck (HL) hat am 27.09.2018 den 4. Regionalen Nah-
verkehrsplan der HL (4. RNVP) beschlossen und verdffentlicht (VO/2018/06248).

Gemal den Vorgaben in § 8 Abs. 3 des PBefG muss die HL in ihrer Funktion als AT fir den
OPNV im Stadtgebiet fiir die Nutzung des 6ffentlichen Personenverkehrs die Belange der in
ihrer Mobilitdt oder sensorisch eingeschrankten Menschen mit dem Ziel bertcksichtigen, fur
die Nutzung des offentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollstandige
Barrierefreiheit zu erreichen. Diese Vorgabe gilt nicht, wenn im NVP Ausnahmen konkret
benannt und begriindet werden. Zusatzlich missen im NVP Aussagen Uber zeitliche Vorga-
ben und erforderliche Mallnahmen getroffen werden.

Im aktuellen 4. RNVP wurden in Kapitel 4 bereits Aussagen zu einem Umsetzungs- und
MaRnahmenplan zum Erreichen der Barrierefreiheit im OPNV gemacht und entsprechend
beschlossen. Hierauf wird in Ergénzung zu den Inhalten dieser Vorlage verwiesen.

Mit dieser Vorlage sollen diese Aussagen nunmehr konkretisiert werden, daher wurde die
Form einer Teilfortschreibung des 4. RNVP gewahlt.
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Der Umsetzungs- und Malnahmenplan zum Erreichen der Barrierefreiheit im OPNV (Anlage
1) stellt die Ergebnisse nachvollziehbar dar. Dort werden die wesentlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie die Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit im tbrigen OPNV
der Hansestadt Lubeck aus dem Text des 4. RNVP einleitend nochmals dargestellt.

Es wurde aufbauend auf eine zuvor im Auftrag der Hansestadt Liibeck durchgeflihrte Erfas-
sung des derzeitigen Ausstattungs- und Ausbauzustandes aller Haltestellen ein Priorisie-
rungsansatz entwickelt. Dieser dient der Hansestadt Lubeck als Handlungsgrundlage, um ein
geordnetes Verfahren flir den barrierefreien Haltestellenaus- und umbau durchfiihren zu
kénnen. Weiterhin setzt der Umsetzungs- und MaRnahmenplan zum Erreichen der Barriere-
freiheit im OPNV auf eine zuvor durchgefiihrte Erfassung der Fahrzeugausstattung aller im
OP- NV eingesetzten Fahrzeuge und der vorhandenen Informations- und Auskunftssysteme
auf. Der Umsetzungs- und MaBnahmenplan zum Erreichen der Barrierefreiheit im OPNV
orientiert sich damit an den tatsachlichen Erfordernissen der Hansestadt Lubeck. Es werden
darinauch in Ubereinstimmung mit § 8 Abs. 3 PBefG mdogliche Ausnahmen von der Barriere-
freiheit definiert.

Die genauen Kosten, die der barrierefreie Ausbau verursacht, konnen in vollstandiger Hohe
nicht abgeschatzt werden. Jede Baumalnahme verursacht unterschiedliche Kosten auf-
grund des aktuellen Zustands einer Bushaltestelle. So entstehen beispielsweise andere Kos-
ten bei einem Ausbau einer Busbucht zu einer Fahrbahnrandhaltestelle/-kap als beim Nach-
rusten von taktilen Leitlinien. Um den Ausbau fortlaufend zu betreiben, werden in jedem
Haushaltsjahr investive Mittel veranschlagt. Fur das Jahr 2022 sind dieses 250.000 EUR im
Produktsachkonto 547001.001.7852000 - Bushaltestellen. Diese Mittel werden aktuell mit
einer durchschnittlichen Férderquote von 60 % durch Landesmittel Co-finanziert.

Zudem werden auch Bushaltestellen im Zuge von Projekten des Bereichs Stadtgriin und
Verkehr finanziert. Ein Beispiel hierfur ist das Projekt Bahnhaltepunkt Moisling und die dar-
aus entstehenden Neu-/Umbauten von Bushaltestellen. Zuklnftig kdnnte ein weiteres Bei-
spiel der Umbau von Bushaltestellen im Zuge des Projektes Radschnellweg in der Ratzebur-
ger Allee werden.

Daruber hinaus wird im 5. RNVP das Thema Barrierefreiheit weiterhin einen zentralen Punkt
einnehmen. Der bisher definierte Rahmen wird dabei fortlaufend evaluiert und den aktuellen

Anforderungen angepasst. Dieses gilt insbesondere auch fir die Schwerpunktsetzung im
barrierefreien Ausbau.

Anlagen:

Anlage 1: MaRnahmen- und Umsetzungsplan zum Erreichen der Barrierefreiheit

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 3/3



	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

